
Anlage 1 zur Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau 
der Notstromversorgung der Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen (FöRL 
Notstrom Wawi) 

Besondere Nebenbestimmungen Notstromversorgung 

Die besonderen Nebenbestimmungen Notstromversorgung enthalten Nebenbestimmungen 
(Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden VwVfG NRW, sowie 
notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist.
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1  
Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks 
verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.  
1.2  
Der Eigenanteil der Zuwendungsempfangenden sind als Deckungsmittel für alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist 
hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich.  
1.3  
Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich 
herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist.  
1.4  
Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden.  

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 



Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Ge-
samtausgaben für den Zuwendungszweck, so ermäßigt sich die Zuwendung.   

3 Vergabe von Aufträgen 

3.1  
Beträgt die Zuwendung oder bei der Finanzierung durch  mehrere Stellen der Gesamtbetrag der 
Zuwendung mehr als 100 000 Euro muss für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge kein 
Vergabeverfahren durchgeführt werden. Aufträge sind nur nach wettbewerblichen 
Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. Soweit möglich, sind dazu 
mindestens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren.  
3.2  
Gelten für die Zuwendungsempfangenden spezielle vergaberechtliche Vorgaben, so sind bei 
der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks die nach dem jeweiligen 
speziellen Vergaberecht anzuwendenden Vergabegrundsätze in der zum Zeitpunkt der 
Vergabe gültigen Fassung zu beachten.  
3.3  
Verpflichtungen der Zuwendungsempfangenden als Auftraggebende gemäß Teil 4 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1214) geändert worden ist, und die verpflichtende Anwendung des Tariftreue- 
und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) bleiben 
unberührt.

4 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 

Zuwendungsempfangende sind verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde an-
zuzeigen, wenn  
4.1  
nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen 
öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhalten werden oder wenn - gegebenenfalls 
weitere - Mittel von Dritten erhalten werden,  
4.2  
der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen,  
4.3  
sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu 
erreichen ist.  

5 Nachweis der Verwendung 

5.1 



Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des 
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum 
folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis).   
5.2  
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis.  
5.3  
In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im 
Einzelnen darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht ist 
auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die 
Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern.  
5.4  
In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 
voneinander getrennt auszuweisen. Dem Nachweis ist eine tabellarische Belegübersicht 
beizufügen, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet 
sind (Belegliste). Aus der Belegliste müssen Tag/Empfänger/Einzahler sowie Grund und 
Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die 
Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die 
Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.  
5.5  
Da ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, ist der zahlenmäßige Nachweis 
(Nummer 5.4) aus einer summarischen Darstellung der Einnahmen und Ausgaben ausreichend.  
5.6  
Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 
Ausgabebelege insbesondere die Zahlungsempfangende, Grund und Tag der Zahlung, den 
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck.  
5.7  
Die Zuwendungsempfangende haben die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über 
die Einzelzahlungen und alle sonstigen mit der Zuwendung zusammenhängenden Unterlagen 
(vgl. Nummer 6.1 Satz 1), hierzu zählen auch alle Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen, 
fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach 
steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 
Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen, wenn ein DV-gestütztes 
Buchführungssystem für die elektronische Belegaufbewahrung von der Bewilligungsbehörde 
zugelassen wurde.  

6 Prüfung der Verwendung 

6.1 
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen zur 
Prüfung anzufordern - soweit sie nicht mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen sind - 
sowie die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen 
Geschäftsunterlagen örtlich zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 



lassen. Die Zuwendungsempfangenden haben die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.  
6.2  
Unterhalten die Zuwendungsempfangenden eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser 
der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu 
bescheinigen.  
6.3  
Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfangenden zu prüfen. 

7  
Erstattung der Zuwendung, Verzinsung  
7.1  
Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungs-
verfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen Rechtsvorschriften mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam 
wird.  
7.2  
Der Erstattungsanspruch ist mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu 
verzinsen (§ 49a Absatz 3 Satz 1 VwVfG NRW). 




